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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Nationalrat Carlo Sommaruga (sp, GE) reichte während der Sondersession im April 2016
eine parlamentarische Initiative ein, mit der er im Gesetz eine klare Unterscheidung
zwischen Prozessanwältinnen und -anwälten einerseits und Geschäftsanwältinnen
und -anwälten andererseits verlangte. Niemand solle beide Tätigkeiten gemeinsam
ausüben dürfen und nur Prozessanwälte sollten durch das Berufsgeheimnis geschützt
werden. Laut Sommaruga hätten die Panama Papers gezeigt, dass es die doppelte
Funktion als Prozess- und Geschäftsanwalt oder -anwältin leicht mache, sich auf das
Berufsgeheimnis zu berufen, um vor Straf-, Zivil- oder Verwaltungsbehörden nicht über
Sachverhalte aussagen zu müssen. Bei ihrer Vorprüfung kam die RK-NR zum Schluss,
dass das Anliegen zu vage und nur schwer bzw. gar nicht umsetzbar sei, da in der
Schweiz die meisten Anwältinnen und Anwälte gleichzeitig eine
Rechtsberatungstätigkeit und eine Rechtsvertretungsfunktion ausübten. Sie beantragte
ihrem Rat deshalb, der Initiative keine Folge zu geben. Die grosse Kammer folgte diesem
Antrag und sprach sich mit 137 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung gegen die Initiative
aus. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
ELIA HEER

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

In der Januarsession befasste sich der Nationalrat mit drei 1990 eingereichten
parlamentarischen Initiativen zur Verbesserung der Vertretung der Frauen in den
Behörden. Die erste (Pa Iv. 91.400) verlangte, dass sich die Ständeratsabordnungen der
Vollkantone aus je einem Mann und einer Frau zusammensetzen müssen. Der Rat lehnte
diesen Vorstoss mit 77 zu 39 Stimmen ab; er begründete seinen Entscheid vor allem mit
dem Argument, dass Quotenregelungen bei Volkswahlen undemokratisch seien.
Eine zweite, von Nationalrätin Leutenegger (gp, BL) eingereichte parlamentarische
Initiative (Pa. Iv. 90.241) forderte, dass in beiden Parlamentskammern, im Bundesrat, im
Bundesgericht und in den ausserparlamentarischen Kommissionen kein Geschlecht mit
einem Anteil von weniger als 40% vertreten sein soll; gleiches, allerdings auf den
Nationalrat beschränkt, forderte auch eine parlamentarische Initiative der SP-Fraktion
(Pa. Iv. 90.242). 
Die vorberatende Kommission beantragte zwar Ablehnung dieser Vorschläge, wollte
aber mit zwei Postulaten den Initiantinnen entgegenkommen. Mit dem einen wollte sie
den Bundesrat auffordern, für Expertenkommissionen analog zu den Bestimmungen
über die Berücksichtigung der sprachlichen Minderheiten eine Regelung zugunsten der
Frauen zu schaffen. Mit dem anderen wurde von der Regierung eine generelle
Abklärung der Realisierbarkeit und der Auswirkungen von geschlechtsspezifischen
Quotenregelungen für die eidgenössischen Behörden erbeten. Wie gross der Argwohn

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.01.1992
HANS HIRTER
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der Ratsmehrheit gegen jede Art von Frauenquoten ist, zeigte sich bei den
Abstimmungen im Plenum: Nachdem sich der Nationalrat gegen die beiden
parlamentarischen Initiativen ausgesprochen hatte, lehnte er auf Antrag von Moser (ap,
AG) und Steffen (sd, ZH) ohne Diskussion auch die beiden Kommissionspostulate (Po.
91.3036 und Po. 91.3037) ab. 3

Bundesrat

Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten
Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Mit 13 zu 10 Stimmen entschied die SPK-NR, der parlamentarischen Initiative Comte
(fdp, NE) für eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung keine Folge
zu geben. Zwar hatte sich der Ständerat rund ein Jahr zuvor knapp für das Anliegen
ausgesprochen, das die in der Verfassung festgehaltenen Kriterien für die Wahl von
Bundesrätinnen und Bundesräten (Landesgegend und Sprachregion) um das Element
«Geschlecht» erweitern wollte. Die Bundesratsersatzwahlen Ende 2018 – so die SPK-NR
in ihrer Begründung – hätten aber gezeigt, dass eine solche Ergänzung nicht notwendig
sei und dass das Parlament sehr wohl auf die angemessene Vertretung der
Geschlechter in der Regierung achte. In der Tat war die Idee für die parlamentarische
Initiative Comte – einen inhaltlich praktisch identischen Vorstoss hatte auch Maya Graf
(gp, BL) im Nationalrat eingereicht (Pa.Iv. 17.411), nach dem Erfolg der Comte'schen
Initiative in der kleinen Kammer aber wieder zurückgezogen – aufgrund der Ersatzwahl
von Ignazio Cassis geboren worden. Damals war von verschiedener Seite die Wahl einer
Bundesrätin gefordert worden. Die SPK-NR sah auch deshalb keinen Mehrwert eines
Verfassungszusatzes, weil es sich hier um ein gesellschaftspolitisches und nicht um ein
rechtliches Anliegen handle. Es liege insbesondere an den Parteien, Frauen zu fördern.
Die starke Kommissionsminderheit sah es hingegen als sachlich gerechtfertigt an, die
angemessene Vertretung von Frauen in der Regierung zu fordern und dies auch so in
der Verfassung festzuhalten. Sie pochte auf den Begriff «angemessen», der der
Vereinigten Bundesversammlung immer noch genügend Spielraum lasse. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Es stimme, dass bei den letzten Ersatzwahlen zwei Frauen gewählt worden seien, in der
170-jährigen Geschichte des Bundesstaates habe es aber lediglich neun
Bundesrätinnen gegeben, verteidigte Angelo Barrile (sp, ZH) den Minderheitsantrag auf
Folge geben in der Ratsdebatte. Barbara Steinemann (svp, ZH) gab als
Kommissionssprecherin allerdings zu bedenken, dass das Anliegen bloss
deklaratorischer Natur sei; eine Annahme würde kaum konkrete Folgen haben, hätte
aber ein obligatorisches Referendum zur Folge, was dann doch übertrieben sei. Es
vermag ob der Positionen in der Ratsdiskussion nur wenig zu erstaunen, dass die
geschlossenen Fraktionen der SP, der GP und der GLP für Folge geben eintraten und
die geschlossene SVP-Fraktion dagegen stimmte. Auch die Mehrheit der BDP-Fraktion
sowie beide EVP-Mitglieder votierten für einen Verfassungsartikel. Von den zusätzlichen
acht bürgerlichen Stimmen stammten fünf von Frauen. Die insgesamt 72 Stimmen für
Folge geben reichten jedoch gegen die 107 ablehnenden Voten (1 Enthaltung) nicht aus,
mit denen der Vorstoss versenkt wurde.
Die Frauen hätten eine Schlacht auf dem Weg zur Gleichstellung verloren, titelte die
Liberté am Tag nach der Abstimmung. Allerdings könne es gut sein, dass es in der
Regierung bald wieder eine Frauenmehrheit gebe; dann nämlich, wenn der
dienstälteste Magistrat Ueli Maurer zurücktrete, und der Druck auf der SVP hoch sein
werde, einen ihrer beiden Exekutivsitze ebenfalls mit einer Frau zu besetzen. 5

Bundesverwaltung - Personal

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation
Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Organisation der Bundesrechtspflege

Das Bundesgericht reagierte auf diesen Vorschlag negativ. Es bestätigte - freilich nur
dank dem Stichentscheid des Präsidenten - seine Gegnerschaft zu einer Erhöhung der
Richterzahl und schlug stattdessen eine Heraufsetzung der Streitwertgrenzen und die
Einführung von Vorprüfungsinstanzen vor - also genau jene Punkte, welche 1990 zum
Scheitern der Gesetzesrevision in der Volksabstimmung geführt hatten. Der Bundesrat
sprach sich in seiner Stellungnahme aus politischen Gründen gegen diese Vorschläge
der Bundesrichter aus. Er lehnte aber auch die von der GPK beantragte personelle
Aufstockung ab, da diese "Bequemlichkeitslösung" den Weg für eine umfassende
Strukturreform verbauen würde. Als einzige Sofortmassnahme schlug er vor, auf dem
Budgetweg zusätzliche juristische Assistentenstellen zu bewilligen. Der Ständerat liess
sich davon nicht überzeugen; er trat auf die parlamentarische Initiative seiner GPK ein
und erhöhte die gesetzlich festgelegte Richterzahl von 30 auf maximal 36. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.1994
HANS HIRTER

Die GPK des Ständerats liess sich von diesem Ratschlag aber nicht beeindrucken und
beantragte mit einer parlamentarischen Initiative eine Erhöhung der Richterzahl um
maximal sechs. Mit dieser Aufstockung soll eine dritte öffentlichrechtliche Abteilung
geschaffen werden, um sicherzustellen, dass es auch in der Zeit bis zum Inkrafttreten
der angestrebten Totalrevision des Gesetzes über die Bundesrechtspflege zu keinen
verfassungswidrigen Verzögerungen der Rechtssprechung kommt. Die entstehenden
Kosten sollen kompensiert werden durch eine Reduktion der Zahl der nebenamtlichen
Richter, deren quantitative Leistung nach Ansicht des Bundesgerichts heute ohnehin
nicht in allen Fällen befriedigend ist. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.10.1994
HANS HIRTER
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Der Nationalrat befasste sich mit der im Vorjahr vom Ständerat auf Antrag seiner
Staatspolitischen Kommission beschlossenen Erhöhung der Zahl der Bundesrichter um
maximal sechs. Lediglich die Fraktionen der SP, der GP und LdU/EVP konnten sich für
diesen Vorschlag erwärmen. Von den Gegnern wurde einerseits das Ansteigen der
Geschäftslast in Frage gestellt und auf die Rationalisierungsmassnahmen verwiesen,
welche das Gericht ergriffen hat. Andererseits wurde betont, dass das Problem der
Qualitätssicherung der Rechtssprechung nicht über einen Personalausbau, sondern
über Zugangsrestriktionen gelöst werden müsste. Der Rat beschloss mit 93:48 Stimmen
Nichteintreten. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.1995
HANS HIRTER

Die Überlastung des Bundesgerichts blieb im Parlament weiterhin ein Thema. Mit 19 zu
12 Stimmen widerrief der Ständerat die von ihm vor zwei Jahren beschlossene
Erhöhung der Bundesrichterzahl. Er folgte damit gegen den einstimmigen Antrag seiner
Kommission der Empfehlung des Bundesrats und dem letztjährigen Entscheid des
Nationalrats. Bundesrat Koller bekämpfte die Erhöhung der Richterzahl mit dem
Argument, dass dies eine reine Symptomtherapie wäre. Sinnvolle Abhilfe könne nur mit
strukturellen Reformen, wie etwa der Einführung von Zulassungsbeschränkungen
geschaffen werden. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.1996
HANS HIRTER

Nach Ansicht der Geschäftsprüfungskommissionen beider Parlamentskammern müssen
das Bundsgericht in Lausanne und das Bundesversicherungsgericht in Luzern mit
dringlichen Massnahmen entlastet werden. Da die vom Bundesrat geplante
Totalrevision des Gesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, welche die
Umsetzung des Verfassungsreformpakets Justizreform darstellt, kaum vor dem Jahr
2002 in Kraft treten kann, schlugen sie mit einer parlamentarischen Initiative eine
Reihe von politisch unbestrittenen Neuerungen vor, über welche sofort beschlossen
werden könnte. Die einzelnen Vorschläge hatten die Kommissionen in enger
Zusammenarbeit mit den beiden Gerichten aufgestellt. Der Bundesrat erklärte sich mit
diesem Vorgehen und den vorgeschlagenen Sofortmassnahmen grundsätzlich
einverstanden. Er betonte, dass die Vorschläge mit dem in seinem Auftrag von Experten
ausgearbeiteten Vorentwurf im Einklang stehen würden. Bei einigen Massnahmen
würde er aber eine Realisierung im Rahmen der Totalrevision vorziehen, bei einer
andern (Erledigung von Prozessen auf dem Zirkularweg), lehnte er den Vorschlag der
GPK ab. Diese hatte beantragt, dass Prozesse nicht nur bei Einstimmigkeit der Richter,
sondern auch bei Mehrheitsentscheiden auf diese Weise durchgeführt werden
können. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1999
HANS HIRTER

Die Justizreform wird zwar durch den Ausbau der Vorinstanzen, was allerdings noch
durch die Kantone umgesetzt werden muss, eine gewisse Entlastung der
Bundesgerichte bringen, an ihrer chronischen Überlastung aber nichts Grundsätzliches
ändern. Als Zweitrat hiess deshalb auch der Nationalrat die mit parlamentarischen
Initiativen (99.440 / 99.441) der GPK beider Räte geforderten dringlichen Massnahmen
zur Entlastung des Bundesgerichts in Lausanne und des Bundesversicherungsgerichts
in Luzern gut. Am meisten umstritten war wie bereits in der kleinen Kammer die von der
GPK und dem Bundesrat vorgeschlagene Abschaffung der umfassenden materiellen
Prüfungspflicht des Sozialversicherungsgerichts, gegen welche vor allem Behinderten-
und Patientenorganisationen sowie Gewerkschaften protestierten. Der Nationalrat
lehnte diese Abschaffung ab. Nachdem der Ständerat in dieser Frage in der
Differenzbereinigung nachgegeben hatte, konnten die Entlastungsmassnahmen in der
Sommersession verabschiedet werden. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2000
HANS HIRTER

Die Rechtskommission des Ständerates reichte im Februar eine parlamentarische
Initiative für die genaue Festlegung der Zahl der Bundesrichter in Lausanne und Luzern
(Bundesversicherungsgericht) ein. Das Gesetz spricht von 35-45 Richtern; die
Kommission schlug nach eigenen Bedarfsabschätzungen 38 ordentliche und 19
nebenamtliche Richter vor, also eine Reduktion gegenüber den heute je 41
ordentlichen resp. nebenamtlichen Richtern. Da sich die von der Reform der
Bundesrechtspflege erwarteten Entlastungen noch nicht genau abschätzen lassen, soll
diese Regelung bis zum Jahr 2011 gelten. Die Reduktion soll bei der Neubesetzung der
Gerichte im Jahr 2008 erfolgen, wobei bis zu diesem Zeitpunkt frei werdende Stellen
nicht mehr ersetzt würden. Der Bundesrat war damit grundsätzlich einverstanden, ging

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2006
HANS HIRTER
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aber von noch stärkeren Entlastungswirkungen der Reformen aus (Schaffung eines
Bundesstrafgerichts, organisatorische Zusammenlegung der Gerichte von Lausanne und
Luzern, Erschwerung des Zugangs für Kläger) und schlug deshalb nur 36 ordentliche
Richterstellen vor. Beim Abbau über die Nichtersetzung von Vakanzen beantragte er
eine gewisse Flexibilität. So soll darauf verzichtet werden, wenn die sprachliche oder
fachliche Zusammensetzung des Gerichts dadurch so stark verändert würde, dass seine
Funktionsfähigkeit nicht mehr garantiert wäre. Das Bundesgericht hingegen sprach sich
strikte gegen eine Reduktion der heute 41 ordentlichen Richterstellen aus. Seiner
Meinung nach wäre eine qualitativ hochstehende Gerichtstätigkeit bei einem Abbau
nicht mehr gewährleistet.

Der Ständerat beriet die Vorschläge bereits in der Märzsession. Er folgte seiner
Kommission und entschied sich für 38 Richter; einen Antrag Pfisterer (fdp, AG), die Zahl
bis 2014 bei 41 zu belassen, scheiterte deutlich. Auf Antrag seiner Kommission
beschloss der Rat zudem, dass das Bundesgericht umfassend und detailliert
Rechenschaft über die Art, den Umfang und den zeitlichen Aufwand der
Arbeitsaktivitäten jedes seiner Mitglieder abzulegen habe, um eine Grundlage für
Optimierungsmöglichkeiten zu erhalten.

Die Rechtskommission des Nationalrats zweifelte an den Annahmen der kleinen
Kammer über die zukünftige Geschäftslast, welche die Basis für den Abbauentscheid
gebildet hatten. Sie schlug vor, es bis Ende 2011 bei den gegenwärtigen 41 Richtern zu
belassen und dann, in Kenntnis der Auswirkungen der Gerichtsreform, allfällige
Reduktionen vorzunehmen. In der Abstimmung im Nationalrat unterlag dieser von der
Linken und der Hälfte der CVP unterstützte Vorschlag knapp mit 91 zu 87 Stimmen
gegenüber der von der SVP und der nahezu geschlossenen FDP befürworteten Lösung
des Ständerats (38 Richter). Die Pflicht zur detaillierten Rechenschaftsablage über den
Arbeitsaufwand ging dem Nationalrat zu weit. In einer Kompromisslösung einigten sich
die beiden Kammern darauf, dass das Gericht dem Parlament zwar Rechenschaft über
seinen Aufwand abzulegen hat. Verlangt werde aber nicht eine vollständige und
detaillierte Aufwanderfassung, sondern nur Informationen, welche das Parlament für
seine Entscheide benötigt. 13

Die SVP hatte ihren Ärger über die im Herbst 2007 veröffentlichten Berichte der GPK
und einer von dieser gebildeten Subkommission über die Umstände der Demission von
Bundesanwalt Valentin Roschacher noch nicht überwunden. Die in diesen Texten und
in mündlichen Äusserungen enthaltenen Verdächtigungen und Anschuldigungen
gegenüber dem damaligen Vorsteher des EJPD, Bundesrat Blocher, und überhaupt das
Vorgehen dieser Kommissionen, stellten nach den Worten des SVP-Fraktionschefs
Baader (BL) einen „der grössten Skandale der Geschichte des Schweizer Parlamentes“
dar. Dieses Vorgehen müsse deshalb von einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) restlos aufgeklärt werden. Das Parlament lehnte die
Einsetzung einer PUK mit 109 zu 51 Stimmen ab. Alt-Bundesrat Blocher reichte im
September auch noch eine Strafklage gegen die beteiligten Angestellten der
Bundesanwaltschaft und einzelne GPK-Mitglieder ein. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2008
HANS HIRTER

Das Bundesverwaltungsgericht hatte im Vorjahr das Parlament um die Bewilligung von
sechs zusätzlichen Richterstellen ersucht. Im massgeblichen Gesetz ist ein Bereich von
50 bis 70 Stellen genannt, in der Ausführungsverordnung ist die Anzahl aber auf 64
fixiert. Das mit der Oberaufsicht über das Bundesverwaltungsgericht betraute
Bundesgericht erachtete in der aktuellen Konsolidierungsphase dieser neuen Instanz
die Aufstockung um eine italienischsprachige Richterstelle zur Bewältigung der
Pendenzen im Asylbereich als ausreichend. Die Rechtskommission des Ständerats
hatte zuerst nur eine auf zwei Jahre befristete Stelle genehmigen wollen. Da dies
rechtlich nicht möglich war, beantragte es dem Plenum mit einer parlamentarischen
Initiative, die Zahl der ordentlichen Vollzeitrichterstellen von 64 auf 65 aufzustocken,
was auch der Bundesrat unterstützte. Eine linke Kommissionsminderheit forderte eine
Erhöhung auf 67 Stellen, drang damit aber beim Parlament, das die Vorlage in der
Sommersession verabschiedete, nicht durch. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2009
HANS HIRTER
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Ende August meldete das Bundesverwaltungsgericht neuen Personalbedarf an. Anlass
dazu war die grosse Anzahl von Beschwerden, die im Zusammenhang mit dem
Amtshilfegesuch der USA bei der Aufklärung von Steuerdelikten von Kunden der
schweizerischen Grossbank UBS zu erwarten waren. Um die UBS vor zivilrechtlichen
Klagen zu schützen, hatte sich die Schweiz in einem am 19. August unterzeichneten
bilateralen Abkommen verpflichtet, ein rund 4450 Konten betreffendes
Amtshilfegesuch der USA innert eines Jahres zu bearbeiten. Die für die Bewältigung
dieser Arbeit erforderlichen Richterstellen sollten jedoch nicht dauerhaft eingerichtet
werden. Da die rechtlichen Grundlagen für die Schaffung von befristeten
Richterstellen noch fehlen, beantragte die Rechtskommission des Nationalrats mit dem
Einverständnis ihrer Schwesterkommission der kleinen Kammer, eine entsprechende
Verordnung der Bundesversammlung und die Bewilligung von höchstens fünf
zusätzlichen, auf zwei Jahre befristeten Richterstellen. Eine aus Mitgliedern der SVP
gebildete Kommissionsminderheit bekämpfte diesen Vorschlag, der Bundesrat
unterstützte ihn. Der Nationalrat nahm die befristete Erhöhung der Richterzahl und die
zugrundeliegende Rechtsgrundlage gegen den Widerstand der SVP an. Nachdem auch
die kleine Kammer oppositionslos damit einverstanden war, konnte die Vorlage noch in
der Herbstsession verabschiedet werden. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Sowohl National- als auch Ständerat überwiesen die parlamentarische Initiative der
Rechtskommission des Nationalrats zur Besoldung der Richter des neu geschaffenen
eidgenössischen Patentgerichtes. Durch die beschlossene Zulage soll eine
Gleichstellung mit Richtern an anderen eidgenössischen Gerichten sowie die Grundlage
für die Rekrutierung geeigneter Kandidaten geschaffen werden. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2010
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen des Strafbehördenorganisationsgesetzes befand das Parlament zudem über
zwei Verordnungen, die das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts
und der Stellvertreter (10.441) sowie die Einzelheiten der Organisation und Aufgaben
der Aufsichtsbehörde (10.442) regeln sollten. Der Vorschlag der zuständigen
Kommission für Rechtsfragen des Ständerats wurde praktisch diskussionslos von
beiden Kammern übernommen. Für die Bundesanwaltschaft seien hinsichtlich
Arbeitsverhältnis und Besoldung die gleichen Regelungen anzuwenden wie für
Bundesrichter. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates (RK-NR) beantragte mittels
parlamentarischer Initiative, die befristete Verordnung zu den Richterstellen am
Bundesgericht in eine gleichlautende unbefristete Verordnung umzuwandeln. Konkret
ging es um die Festlegung der Anzahl der Richterstellen ab 1. Januar 2012, die
unverändert bei 38 vollamtlichen und 19 nebenamtlichen Stellen bleiben soll. Weder im
Nationalrat noch im Ständerat war die Vorlage umstritten. Sie wurde in beiden
Kammern einstimmig (mit 194 zu 0 bzw. mit 44 zu 0 Stimmen) angenommen. Der
Bundesrat und das Bundesgericht selber begrüssten die Verordnung. Dies auch
deshalb, weil die Geschäftslast des Bundesgerichtes in den letzten Jahren stabil
geblieben sei. Laut dem Geschäftsbericht des Bundesgerichtes gingen 2010 total 7'367
neue Fälle ein (2009: 7'189) und 7'424 Fälle konnten bearbeitet werden
(7'242) (11.002). 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative der RK-NR betraf die Richterverordnung. Die
Berechnungsgrundlage für die Löhne der erstinstanzlichen Richterinnen und Richter
sollen laut dem Vorstoss dem System der Bundesverwaltung angepasst und deren
Höchstalter neu auf 68 Jahre festgelegt werden (bisher: 64 / 65 Jahre). Die
Änderungen wurden im Nationalrat einstimmig angenommen, die Beratungen im
Ständerat fanden im Berichtsjahr noch nicht statt. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Die Änderung der Richterverordnung, mit der die Berechnungsgrundlage der Löhne der
erstinstanzlichen Richterinnen und Richter dem System der Bundesverwaltung
angepasst und deren Höchstalter um 4 bzw. 3 Jahre auf 68 Jahre angehoben werden
soll, passierte auch die kleine Kammer ohne Opposition. Der parlamentarischen
Initiative der RK-NR wurde im Vorjahr bereits in der grossen Kammer einstimmig Folge
gegeben. Einzig Thomas Minder (parteilos, SH) machte sich im Ständerat erfolglos gegen
die automatische, jährliche Lohnerhöhung um 3% stark. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
MARC BÜHLMANN

Im Vorjahr hatte der Nationalrat knapp eine auf zwei parlamentarische Initiativen
Studer (evp, AG) und Müller-Hemmi (sp, ZH) (07.476) zurückgehende Vorlage der RK-N
gutgeheissen, die auf die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit zielt. Die Vorlage
war nach einigen Debatten im Rat und Diskussionen in der Presse von der SP, den
Grünen, Anwälten, Richtern sowie zwölf Kantonen, später dann auch vom Bundesrat
begrüsst worden, während FDP und SVP Opposition bekundet hatten. Im Berichtjahr
wurde das Geschäft in der kleinen Kammer behandelt. Diese hatte sich bereits bei der
Einreichung der beiden parlamentarischen Initiativen 2005 sehr schwer getan. In der
engagierten und langen Debatte ging es letztlich um die Frage, wer letztverbindlich
zuständig sein soll für die Konkretisierung von Verfassungsnormen. Eine
Kommissionsminderheit wollte diese Entscheidung politisch, also von den Institutionen
(direkte Demokratie, Parlament) fällen lassen und beantragte Nichteintreten. Die
Mehrheit der RK-S plädierte hingegen für eine juristische Letztentscheidung. Die sich
zu Wort meldenden Befürworter und Gegner der Vorlage gehörten unterschiedlichen
Lagern an und ein parteipolitischer Graben konnte nur bedingt ausgemacht werden.
Letztlich entschied sich die Mehrheit der kleinen Kammer mit 27 zu 17 Stimmen, nicht
auf die Vorlage einzutreten. Damit ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der
noch im Dezember über einen Minderheitenantrag der SVP, dem Ständerat zu folgen
und nicht auf die Vorlage einzutreten, befinden musste. Auch in der grossen Kammer
gab es gespaltene Fraktionen. Zwar stimmten die GP und die GLP geschlossen gegen
den Minderheitsantrag und die SVP geschlossen dafür, die CVP (19:7 für Nichteintreten),
die BDP (6:2), die FDP (18:5) und die SP (6:34 und 1 Enthaltung) waren sich jedoch nicht
einig. Mit 101 zu 68 Stimmen wurde der Minderheitsantrag schliesslich angenommen
und die auf eine achtjährige Vorlaufzeit zurückblickende Vorlage endgültig abgelehnt.
Die Debatte um die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit nahm damit ein
vorläufiges Ende, die Diskussion um den geeigneten Akteur für die Prüfung der
Vereinbarkeit von Volksinitiativen und Grundrechten war damit aber nicht vom Tisch. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2012
MARC BÜHLMANN

Die Rechtskommission des Ständerates (RK-SR) stimmte im Berichtsjahr einer
parlamentarischen Initiative ihrer Schwesterkommission zu, mit der auf Begehren des
Bundesstrafgerichtes das Strafbehördenorganisationsgesetz geändert werden soll. Neu
soll das Bundesstrafgericht Vizepräsidien einrichten und über wichtige Fälle mit drei
Richterinnen und Richtern urteilen können. Der geplante Revisionsentwurf lag im
Berichtjahr noch nicht vor. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.08.2012
MARC BÜHLMANN

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion wollte die parlamentarische Arbeit in
Bezug auf die eidgenössischen Gerichte stärken. Der Vorstoss hätte die
Gerichtspräsidenten immer dann zu persönlichen Anhörungen verpflichtet, wenn die
Kommissionen Erlasse diskutieren, welche die Zuständigkeit, Organisation oder
Verfahren der eidgenössischen Gerichte tangiert. Die Kommission für Rechtsfragen des
Nationalrates hatte noch 2011 – nach Anhörung des Bundesgerichtspräsidenten, der das
Anliegen befürwortete – empfohlen, der Initiative Folge zu geben. Die ständerätliche
Schwesterkommission entschied dann aber einstimmig gegen das Ansinnen. Sie
monierte, dass die Sitzungsteilnahmepflicht zu weit gehe und gar ein Problem für die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.09.2012
MARC BÜHLMANN
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Gewaltentrennung darstellen könne. In der Folge schloss sich die nationalrätliche
Kommission im Sommer des Berichtsjahres dieser Begründung an. Ihrer mit 17 zu 7
Stimmen beschlossenen Empfehlung, der Initiative keine Folge zu geben, folgte der
Nationalrat in der Herbstsession gegen die geschlossene SVP-Fraktion und drei BDP-
Stimmen mit 124 zu 52. 25

Kein parlamentarisches Nachspiel hatte der so genannte Fall Ramos. Der in den USA
verurteilte Jose Manuel Ramos war vom ehemaligen Bundesanwalt Roschacher als
Vertrauensperson eingesetzt worden, um Geldwäschereifälle aufzudecken. Die
Hinweise von Ramos, die aufwändige Untersuchungen evozierten, führten jedoch alle
ins Leere. Zwar hatte die GPK diesen Fall 2007 mit einem Untersuchungsbericht
abgeschlossen, Geri Müller (gp, AG) wollte jedoch mit einer parlamentarischen Initiative
eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, die diesen Fall neu und
vor dem Hintergrund neuer Informationen noch einmal untersuchen sollte. Der GPK
seien Informationen vorenthalten worden. Im Nationalrat wurde dem Anliegen
allerdings nicht Folge gegeben. Müller fand lediglich bei seiner eigenen und in der SVP-
Fraktion Unterstützung für sein Anliegen. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2012
MARC BÜHLMANN

Die Richterstellen des Bundesstrafgerichts waren Gegenstand eines Vorstosses der
Rechtskommissionen beider Kammern. Der parlamentarischen Initiative der RK-SR,
zwei Verordnungen auszuarbeiten, mit denen erstens die Zahl der nebenamtlichen
Richterstellen am höchsten Strafgericht auf höchstens drei festgelegt und zweitens die
Entschädigung der nebenamtlichen Richter und Richterinnen entsprechend der
Bestimmungen für nebenamtliche Richterstellen am Bundesgericht geregelt werden
soll, gaben beide Kommissionen ihre Zustimmung. Die beiden bereits vorliegenden
Verordnungen wurden vom Bundesrat grundsätzlich begrüsst, von den Räten im
Berichtsjahr jedoch noch nicht behandelt.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.10.2012
MARC BÜHLMANN

Im Berichtjahr gaben die Kommissionen für Rechtsfragen beider Kammern ihre
Zustimmung zu einer parlamentarischen Initiative der RK-N, die mit einer Änderung der
entsprechenden Verordnung die Zahl der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht,
das im Juni 2012 nach dreieinhalb Jahren Bauzeit in St. Gallen bezogen werden konnte,
von höchstens 65 auf höchstens 68 Vollzeitstellen erhöhen wollte. Das
Bundesverwaltungsgericht hatte aufgrund zunehmender Engpässe entsprechenden
Bedarf angemeldet. Für die Bestimmung der Anzahl Richter ist die Bundesversammlung
zuständig, die dazu eine Verordnung erlässt. Das Bundesgericht, welches das
Bundesverwaltungsgericht beaufsichtigt, hatte allerdings Zweifel angemeldet, ob eine
Erhöhung der Richterstellen tatsächlich nötig sei. Bei der Beratung des
Geschäftsberichts des Bundesgerichtes in der Sommersession des Nationalrats
plädierte der Gerichtspräsident Lorenz Meyer gar offen für weniger Richter und
weniger, dafür aber wichtige Fälle. Auch der Bundesrat empfahl Nichteintreten. Die
rasch ausgearbeitete Verordnung wurde jedoch noch Ende Jahr im Nationalrat
behandelt und mit 110 zu 50 Stimmen angenommen. Im Ständerat fand die Beratung
2012 noch nicht statt. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative der Rechtskommission des Nationalrats, die mit einer
Verordnung die Zahl der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht von 65 auf 68
Vollzeitstellen erhöhen wollte, erlitt im Berichtjahr Schiffbruch. Zuerst hatte die
ständerätliche Kommission im Vorjahr zwar Zustimmung zur Ausarbeitung eines
Entwurfs gegeben und der Nationalrat hatte diesen noch Ende 2012 trotz Einwänden
des Gerichtspräsidenten und des Bundesrates gutgeheissen. Die kleine Kammer
beschloss allerdings in ihrer Frühjahrssession, nicht auf das Geschäft einzutreten. Der
Ständerat folgte mit 27 zu 13 Stimmen seiner Kommissionsminderheit und der
Regierung, die darauf hinwies, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf an zusätzlichen
Stellen bestehe, da Pendenzen und Arbeitsbelastung des Gerichtes in letzter Zeit
abgenommen hätten. Stellen auf Vorrat sollen keine geschaffen werden. Im Sommer
schloss sich die grosse Kammer diesem Argument an und der Vorstoss wurde
beerdigt. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2013
MARC BÜHLMANN
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Die im Vorjahr von beiden Rechtskommissionen per parlamentarische Initiative
angeregten Verordnungen zur Anzahl Richterstellen und zur Entschädigung der
nebenamtlichen Richterinnen und Richter am Bundesstrafgericht wurden im
Berichtjahr in den Räten ohne Debatte und einstimmig angenommen. In Zukunft sollen
höchsten 16 voll- und 3 nebenamtlich tätige Bundesstrafrichterinnen und -richter tätig
sein und die Höhe der Vergütungen denjenigen am Bundesgericht angepasst werden. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.11.2013
MARC BÜHLMANN

Unterstützt von Parlamentarierinnen aller Couleur reichte Nationalrätin Kiener Nellen
(sp, BE) eine parlamentarische Initiative ein, die eine angemessene Vertretung von
Frauen an den eidgenössischen Gerichten fordert. Ende 2013 betrug die Frauenquote
am Bundesgericht 28.9 Prozent, am Bundesstrafgericht 27.8 Prozent und am
Bundesverwaltungsgericht 32.4 Prozent. Diese Untervertretung soll mit geeigneten
Mitteln behoben werden. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr noch nicht behandelt. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,
gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2015
MARC BÜHLMANN

Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN
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zu 3 (bei einer Enthaltung). 32

Die 2013 eingereichte parlamentarische Initiative, die eine angemessene Vertretung
von Frauen an den eidgenössischen Gerichten gefordert hätte, wurde von ihrer
Urheberin, Margret Kiener Nellen (sp, BE), zurückgezogen. Die Sozialdemokratin
anerkannte, dass sich die Gerichtskommission in dieser Sache in letzter Zeit vermehrt
Mühe gegeben habe. Allerdings sei eine repräsentative Vertretung noch nicht erreicht –
an den obersten Schweizer Gerichten arbeiten knapp ein Drittel Richterinnen. Weil sie
aber in der Kommission zu wenig Unterstützung erhalten habe, ziehe sie den Vorstoss
zurück. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.06.2015
MARC BÜHLMANN

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN

Um zu verhindern, dass neu gewählte Richterinnen und Richter am Bundesstraf-,
Bundespatent- und Bundesverwaltungsgericht eine höhere Entlohnung erhalten als ihre
gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen, die bereits ein entsprechendes Richteramt
bekleiden, beschloss die RK-NR eine Anpassung der Richterverordnung. Um die
Kohärenz des Lohnsystems zu sichern, müsse verhindert werden, dass länger im Amt
tätige Richterinnen und Richter weniger verdienen, als frisch angestellte. Mit der
Revision soll deshalb die Festlegung des Anfangslohns und die jährliche Lohnerhöhung
angepasst werden. Dem Beschluss der RK-NR, eine entsprechende Initiative
auszuarbeiten, stimmte die RK-SR Anfang Februar 2016 zu. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2016
MARC BÜHLMANN

Das Bundespatentgericht ist seit 2012 als erstinstanzliches Gericht für die Beurteilung
zivilrechtlicher Streitigkeiten bei Patentangelegenheiten verantwortlich. Nach den
ersten vier Jahren seines Bestehens wurden von seinem Gerichtspräsidenten, Dieter
Brändle, organisatorische Änderungen angeregt, die von der RK-NR aufgenommen und
in einer parlamentarischen Initiative verarbeitet wurden. Ziel der Änderungen ist eine
grössere Flexibilität in der Aufgabenteilung. Momentan kann am Bundespatentgericht
nur richterliche Entscheide fällen, wer über eine juristische Ausbildung verfügt. Am
Gericht arbeiten aber auch haupt- und nebenamtliche Richterinnen und Richter, die
lediglich über eine technische Ausbildung verfügen. Wenn die hauptamtliche juristische
Richterperson bei einer Entscheidung in den Ausstand treten muss, müsse jeweils eine
nebenamtliche Richterin oder ein nebenamtlicher Richter mit juristischer Ausbildung
gesucht werden, statt dass das jeweilig anwesende zweite hauptamtliche
Gerichtsmitglied mit technischer Ausbildung entscheiden könne. Dies sei insbesondere
in Fällen mit Zeitdruck hinderlich. Neu soll deshalb auch die hauptamtliche Richterin
oder der hauptamtliche Richter mit technischer Ausbildung Entscheide fällen können.
Die Arbeit des Gerichts, das insgesamt nur über zwei hauptamtliche Richterstellen
verfüge, könne so erleichtert werden, so die Begründung der Kommission, welche die
Initiative noch im November 2016 einstimmig einreichte. Die Schwesterkommission
stimmte ihr im Januar des Folgejahres ebenso einstimmig zu. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN
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Ein Ziel der Asylgesetzrevision, die von der Stimmbevölkerung im Juni 2016
gutgeheissen worden war, ist eine Beschleunigung der Verfahren. Davon betroffen wird
auch das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) sein, dass für Asylrekurse verantwortlich
ist. Um die hängigen Rekurse abbauen und die ab dem 1. Januar 2019 vom neuen Gesetz
vorgesehenen kürzeren Fristen einhalten zu können, beantragte das BVGer eine
Aufstockung der Richterstellen. Weil die Zuständigkeit für eine entsprechende
Erhöhung bei der Bundesversammlung liegt, reichte die RK-SR Ende 2016 eine
parlamentarische Initiative ein, aufgrund derer die Verordnung zur Anzahl
Richterstellen geändert werden soll. Das BVGer soll damit um vier neue Posten auf
insgesamt 69 Richterstellen aufgestockt werden. Der Vorschlag der RK-SR sieht
allerdings vor, diese Aufstockung zu befristen. Ab 2019 sollen ausscheidende
Richterinnen und Richter nicht mehr ersetzt werden, bis der Normalbestand von 65
Stellen wieder erreicht werde. 
Die RK-NR gab Mitte Januar 2017 ihre Zustimmung zur Idee ihrer Schwesterkommission.
Diese ihrerseits legte knapp zwei Wochen später einen Verordnungsentwurf vor, den
sie mit 11 zu 1 Stimmen guthiess. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.01.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Bundesrat Mitte 2016 seine Zusatzbotschaft zur Revision des
Bundesgesetzes über das Bundesgericht vorgelegt hatte, mit der unter anderem auch
Vizepräsidien für alle Kammern des Bundesstrafgerichtes eingerichtet werden sollen,
wurde die parlamentarische Initiative Anfang Februar 2017 zurückgezogen. Die RK-NR
pochte allerdings in ihrer Medienmitteilung darauf, dass das Anliegen auch wirklich
aufgenommen wird. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.02.2017
MARC BÜHLMANN

In seiner Stellungnahme begrüsste der Bundesrat die geplante vorläufige Aufstockung
der Richterstellen am Bundesverwaltungsgericht, um damit die in der
Asylgesetzrevision beschlossene Beschleunigung der Asylverfahren umsetzen zu
können. Seiner Empfehlung, den von der RK-SR vorgelegten Entwurf anzunehmen,
kamen in der Frühjahressession sowohl der Stände- als auch der Nationalrat nach. 
Freilich kam es in beiden Kammern zu kleineren Diskussionen. Im Ständerat beantragte
Thomas Minder (parteilos, SH) nicht auf die Vorlage einzutreten, um damit einerseits
auf die mit seinen Worten «absurde Tatsache» hinzuweisen, dass jeder Asylantrag sogar
von Dublin-Fällen von einem kostenlosen Anwalt begleitet werde, obwohl dort ja
eigentlich der Erststaat zuständig sei. Unmittelbare Folge davon sei nun diese
Forderung nach Aufstockung der Richterstellen. Darüber hinaus war der Angehörige der
SVP-Fraktion skeptisch, ob die Aufstockung tatsächlich wie versprochen nach 2019
wieder rückgängig gemacht würde. Früher habe das Bundesverwaltungsgericht zudem
mit weniger Stellen mehr Fälle in kürzerer Zeit bearbeitet. Im Nationalrat übernahm
Pirmin Schwander (svp, SZ) mit denselben Argumenten den Part des Mahners. Freilich
fanden diese Minderheiten-Argumente jeweils nur bei den SVP-Fraktionskolleginnen
und -kollegen Anklang. Im Nationalrat konnten sich Viola Amherd (cvp, VS) und Bernhard
Guhl (bdp, AG) denn auch Seitenhiebe gegen die Volkspartei nicht verkneifen. Amherd
erinnerte daran, dass es bei dieser Vorlage auch um die Umsetzung des Volkswillens
gehe und Guhl warf der SVP vor, es gehe ihr nur darum, ein Problem zu bewirtschaften,
anstatt es auch zu lösen. Die Opposition von rechts widerspiegelte sich schliesslich
auch in der Schlussabstimmung, bei der die Verordnung im Nationalrat mit 132 zu 65
Stimmen und im Ständerat mit 38 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) gutgeheissen
wurde. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN

Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN
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Wer von der Vereinigten Bundesversammlung gewählt wird, legt unmittelbar nach der
Wahl den Eid oder das Gelübde ab. Dies gilt laut Parlamentsgesetz für die Mitglieder des
Bundesrates, der beiden Kammern sowie für den General, nicht aber für Richterinnen
und Richter. Diese werden im Beisein des Bundesgerichtspräsidenten oder der
Bundesgerichtspräsidentin im Bundesgericht selber „auf gewissenhafte
Pflichterfüllung“ vereidigt. Mit einer parlamentarischen Initiative will die SVP-Fraktion
diese Ausnahme aufheben und künftig auch die Vereidigung von Richterinnen und
Richtern unmittelbar nach der Wahl vor der Vereinigten Bundesversammlung
durchführen zu lassen. Zudem sollen auch die Mitglieder der Gerichte den Eid oder das
Gelübde ablegen und nicht einfach Pflichterfüllung versprechen. 
In der SPK-NR war die Idee der SVP umstritten. Erst mit Stichentscheid des Präsidenten
empfahl die Kommission mit 12:12 Stimmen bei einer Enthaltung, der Initiative nicht
Folge zu geben. Die Wiederholung des Eides oder Gelübdes nach jeder Wahl sei wenig
praktikabel und könnte sich auf die Feierlichkeit dieses Aktes kontraproduktiv
auswirken. Zudem könnte die Vereidigung im Parlament auch als Zeichen für eine
Schwächung der richterlichen Unabhängigkeit verstanden werden. Gegensätzlicher
Ansicht war die starke Minderheit: Das Ansehen der höchsten Gerichte würde im
Gegenteil erhöht, wenn die Verpflichtung durch Eid oder Gelübde öffentlich gemacht
und die Mitglieder der Judikative auch in dieser Hinsicht mit Mitgliedern der Legislative
und der Exekutive gleich gestellt würden. Der Rat stellte sich mit 111 zu 74 Stimmen bei
vier Enthaltungen hinter die Argumentation der knappen Mehrheit. Neben der
geschlossenen SVP-Fraktion stimmten auch einzelne CVP- und FDP-Mitglieder sowie
ein BDP-Mitglied vergeblich für den SVP-Vorstoss. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.06.2017
MARC BÜHLMANN

Die vom Bundesrat zur Annahme empfohlene, von der RK-NR vorgelegte Anpassung der
Richterverordnung, mit der der Anfangslohn und die jährliche Erhöhung festgelegt
werden soll, wurde in der Sommersession 2017 im Nationalrat debattiert. Ein vor allem
von der SVP-Fraktion unterstützter Minderheitenantrag auf Nicht-Eintreten stand dabei
zur Diskussion. Moniert wurde, dass Lohnungleichheiten aufgrund unterschiedlicher
Erfahrung in Kauf genommen werden müssten. Es gehe nicht an, dass Bundesrichter
von den Vorteilen des Bundespersonalgesetzes profitierten ohne auch dessen
Nachteile in Kauf zu nehmen. Der Antrag der Minderheit fand jedoch ausschliesslich bei
der SVP-Fraktion Gehör: Eintreten wurde mit 107 zu 58 Stimmen ohne Enthaltung
beschlossen. Die vorgeschlagene Revision gab dann nicht mehr zu reden. Sie wurde mit
111 zu 60 Stimmen ohne Enthaltung angenommen. Erneut stand die geschlossene SVP-
Fraktion auf verlorenem Posten. 42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2017
MARC BÜHLMANN

In der Begründung zu ihrem Entwurf zu den organisatorischen Änderungen am
Bundespatentgericht machte die RK-NR geltend, dass die Aufgaben eines
Einzelrichters besser von einer im Verfahren involvierten Person vorgenommen würden,
die zwar nicht juristisch ausgebildet, aber technische Hauptgerichtsperson sei. Dies sei
zudem effizienter, als wie bisher eine nebenamtliche, juristisch ausgebildete Richterin
oder einen nebenamtlichen, juristisch ausgebildeten Richter beiziehen zu müssen, die
allerdings nicht in das Verfahren vertieft seien. Damit werde auch kein Präjudiz
geschaffen, so die Entgegnung zu den Bedenken des Bundesamtes für Justiz, die bei
der Vernehmlassung eingegangen waren. Die Gerichtskommission (GK) müsse jedoch
selbstredend in Zukunft ein Auge auf die Qualifikation der Hauptrichterinnen und
-richter am Bundespatentgericht haben.
Auch der Bundesrat stehe hinter dieser Änderung, wie Justizministerin Simonetta
Sommaruga im Nationalrat zu Protokoll gab. Weder Eintreten noch der Entwurf selber
waren schliesslich umstritten. Mit 183 zu 0 Stimmen wurde das Geschäft an den
Ständerat überwiesen. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.11.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Anpassung der Richterverordnung in der Sommersession den Nationalrat
passiert hatte, zeigte sich die RK-SR skeptisch gegenüber der Stossrichtung der
Revision. Der Einheitslohn für alle ordentlichen bzw. hauptamtlichen Richterinnen und
Richter des Bundesstrafgerichtes, des Bundesverwaltungsgerichtes und des
Bundespatentgerichtes sei zwar eine gute Idee, für die zusätzlich geplante Abstufung
nach Alter und Berufserfahrung wolle die Kommission aber Alternativvarianten prüfen.
Man könne sich auch einen Einheitslohn ohne Abstufung vorstellen. Diese Idee wurde
dann allerdings nach Konsultation eines entsprechenden Arbeitspapiers der Verwaltung
wieder verworfen und die Kommission empfahl dem Ständerat die Zustimmung zum
nationalrätlichen Entwurf. 

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Bei der Beratung in der kleinen Kammer machte Justizministerin Simonetta Sommaruga
darauf aufmerksam, dass mit dem vorliegenden Vorschlag bestehende Ungleichheiten
effektiv beseitigt würden und die Differenzierung nach Alter und Erfahrung sachlich
begründet sei. Mit 35 zu 0 Stimmen bei 7 Enthaltungen folgte der Ständerat
entsprechend dem Antrag der Kommission. 
In der Schlussabstimmung sprachen sich der Nationalrat mit 126 zu 66 Stimmen bei
einer Enthaltung und der Ständerat mit 34 zu 2 Stimmen (7 Enthaltungen) für die neue
Verordnung aus. In beiden Kammern kamen die Gegenstimmen ausschliesslich aus der
SVP-Fraktion. 44

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat fanden sich keinerlei Einwände gegen die organisatorischen
Änderungen am Bundespatentgericht. Ohne Diskussion wurde die Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrats beschlossen und der Entwurf in der Gesamtabstimmung mit
41 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen) angenommen. Auch die Schlussabstimmungen
zeigten die Unbestrittenheit dieses Anliegens: Den 193 Stimmen im Nationalrat und den
42 Stimmen im Ständerat standen weder Gegenstimmen noch Enthaltungen entgegen.
Damit steht einer flexibleren Organisation des Bundespatentgerichtes nichts mehr im
Weg. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Nachdem die RK-NR der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) zum Ausbau
der Leitung der Bundesanwaltschaft noch mit 15 zu 8 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte ihre Schwesterkommission diese Idee einstimmig (mit 12 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung) ab. Eine solche Änderung sei nicht gerechtfertigt, gab die RK-SR zu
Protokoll. Der Genfer SP-Nationalrat wollte mit seinem Vorstoss die
Bundesanwaltschaft stärken. Die heutige Situation mit nur einer Person an deren Spitze
sei deshalb problematisch, weil die Kritik an dieser Person – unabhängig ob sie sachlich
berechtigt sei oder nicht – jeweils die Bundesanwaltschaft als Ganzes treffe. Wenn
hingegen ein Kollegium leitend wäre – Sommaruga schlug ein Dreiergremium mit
alternierendem Vorsitz vor – so würde bei kritischem Gegenwind nicht gleich das ganze
Gremium in Frage gestellt werden. Das sei ähnlich wie beim Bundesrat: Auch dort
würde nicht gleich die gesamte Regierung hinterfragt, wenn ein Mitglied aufgrund eines
Dossiers oder einer Aussage in die Kritik gerate. Nach der Absage der RK-SR wird das
Geschäft nun ins Parlament kommen. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.03.2018
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN
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Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 48

Das Nachrichtendienstgesetz (NDG), das bei der Volksabstimmung vom 25. September
2016 Zuspruch erhalten hatte, sieht vor, dass zur Nutzung der damit geschaffenen
neuen Massnahmen zur nachrichtendienstlichen Information eine Genehmigung des
Bundesverwaltungsgerichts nötig wird. Weil diese Genehmigungen befristet sind und
mit jeweiliger Zustimmung des Gerichts verlängert werden müssen, befürchtete die RK-
SR einen Mehraufwand, der nur mit einer zusätzlichen Richterstelle am
Bundesverwaltungsgericht bewältigt werden könne. Die Aufstockung soll laut der im
März eingereichten parlamentarischen Initiative der Kommission aber befristet werden.
Die angestrebten total 70 Richterstellen sollen dann nämlich ab 2019 durch
Nichtbesetzung vakant werdender Stellen wieder auf 65 Vollzeitstellen gesenkt werden.

Allerdings beschloss die RK-NR im Mai 2018 mit 17 zu 7 Stimmen bei 1 Enthaltung, dem
Vorstoss keine Folge zu geben, so dass die RK-SR in einem Ende Juni vorgelegten
Kommissionsbericht versuchte, der Forderung mit erneutem einstimmigen Folge geben
Nachdruck zu verleihen. Zwar seien wohl nur rund ein Dutzend Fälle pro Jahr zu
erwarten, der Arbeitsaufwand sei aber erheblich und die kurzen Fristen würden eine
hohe Einsatzbereitschaft der zuständigen Richterin oder des zuständigen Richters
verlangen. Die Vorlage wäre in der Folge in den Ständerat gelangt, wurde aber Mitte
September 2018 zurückgezogen. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.09.2018
MARC BÜHLMANN

Nach dem deutlichen Nein ihrer Schwesterkommission beschloss die RK-NR auf ihren
Beschluss, der parlamentarischen Initiative von Carlo Sommaruga (sp, GE) Folge zu
geben, zurückzukommen. Der Genfer SP-Vertreter hatte bereits nach dem Verdikt der
ständerätlichen Kommission angekündigt, auf seine Idee für einen Ausbau der Leitung
der Bundesanwaltschaft zu verzichten, was er in der Folge durch das Zurückziehen
seiner Initiative in die Tat umsetzte. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.11.2018
MARC BÜHLMANN

Nicht einmal ein ganzer Monat verstrich zwischen der Einreichung der
parlamentarischen Initiative der RK-NR im November 2018 und der positiven
Schlussabstimmung der beiden Kammern zur entsprechenden Verordnung. Die
nationalrätliche Kommission hatte mit ihrem Vorstoss eine Erhöhung der Vollzeitstellen
für ordentliche Richterinnen und Richter, von zwei auf drei Stellen, in der Mitte 2017
neu geschaffenen Berufungskammer des Bundesstrafgerichts gefordert. Diese
Erhöhung drängte sich aus zwei Gründen auf: Erstens war abzusehen, dass die 200
Stellenprozente nicht ausreichen werden, um die drohende Geschäftslast zu
bewältigen; zweitens schienen die Teilzeitstellen zu wenig attraktiv zu sein. Um auf die
unterschiedlichen Landessprachen Rücksicht zu nehmen, hatte man nämlich zwei
Vollzeitstellen à drei Teilzeitpensen vorgesehen, wobei die deutschsprachige
Richterstelle mit 80 Prozent und die italienischsprachige mit 50 Prozent besetzt
werden konnten. Allein für die französischsprachige 70 Prozent-Stelle konnte auch
nach mehrmaliger Ausschreibung – bei der dritten Ausschreibungsrunde wurde sogar
auf die Vorgabe der Parteizugehörigkeit verzichtet – keine valable Kandidatur gefunden
werden. Um die Stelle attraktiver zu machen und französischsprachige Bewerber «nach
Bellinzona zu locken», wie sich die RK-NR in ihrem Bericht ausdrückte, sollte also eine
100 Prozent-Stelle geschaffen und die anderen beiden Stellen ebenfalls auf 100 Prozent
aufgestockt werden. 
Da sich die RK-SR elf Tage nach dem Einreichen der parlamentarischen Initiative

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2018
MARC BÜHLMANN
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einstimmig für Folge geben aussprach, konnte die RK-NR innerhalb weniger Tage den
entsprechenden Entwurf ausarbeiten und beiden Kammern noch in der Wintersession
unterbreiten. Beide hiessen den Entwurf diskussionslos gut und nahmen ihn in der
Schlussabstimmung mit 189 zu 1 Stimme bzw. 43 zu 0 Stimmen (jeweils ohne
Enthaltungen) an. Damit war die wohl schnellste parlamentarische Initiative erledigt.
Selbst Didier Berberat (sp, NE) – insgesamt doch schon seit über 23 Jahren im
Parlament – bemerkte: «Je n'ai jamais vu, durant ma carrière politique, une initiative
parlementaire être traitée aussi vite.» Freilich rechtfertigte sich die Eile damit, dass die
Berufungskammer auf Anfang 2019 ihre Arbeit aufnehmen sollte. 51

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

La conseillère nationale Arslan Sibel (basta, BS) a déposé une initiative parlementaire
pour une représentation plus équilibrée des sexes au Parlement. Elle propose de
modifier la loi sur les droits politiques (LDP), de telle sorte que les listes des candidats
au Conseil national comptent au moins un tiers d'hommes et un tiers de femmes. Dans
le passé, bien que la question de l'égalité avait été discutée lors de la modification de la
loi, aucun acte concret n'avait suivi. La parlementaire rappelle que le Conseil national
est censé représenter le peuple suisse. Or, les femmes forment la majorité de la
population suisse et n'occupent que 65 sièges (32,5%) dans les rangs de la chambre du
peuple. Comme la Confédération et les cantons n'ont à ce jour pas pris de mesures
pour promouvoir la parité hommes-femmes, la représentante bâloise espère que la
Confédération exécute le mandat constitutionnel (article 8 Cst) visant à assurer l'égalité
des sexes. 
Lors de l'examen préalable, la CIP-CN ne donne pas suite à l'initiative par 18 voix contre
5 et 1 abstention. La commission répète les arguments mobilisés lors d'interventions
visant l'instauration de quotas (98.429 et 99.403), qui avaient rencontré une forte
opposition. Premièrement, la mesure serait difficilement applicable dans les petits
cantons. Deuxièmement, la liberté des partis politiques de composer leur liste serait
restreinte. Finalement, il y aurait le risque que les candidates deviennent des "bouche-
trous", figurant en fin de liste pour remplir les quotas. La majorité des membres de la
commission estime qu'il revient aux partis politiques de remédier à cette
problématique. Une minorité se positionne en faveur d'une contrainte légale. Elle
relève que la liberté de vote ne serait pas restreinte, puisque l'initiative parlementaire
ne propose que des quotas de candidats sur les listes et non pas un quota d'élus.
L'initiative parlementaire est donc transmise au Conseil national. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.01.2018
DIANE PORCELLANA
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Par 133 voix contre 52 et 2 absentions, le Conseil national décide de ne pas donner
suite à l'initiative parlementaire visant une représentation équilibrée des sexes au
Parlement. Il partage donc l'avis de la majorité des membres de la CIP-CN. Seuls les
Verts et les socialistes ont soutenu la demande de Sibel Arslan (basta, BS). 54

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Der Nationalrat hält nichts von gesetzlichen Vorschriften zugunsten einer besseren
Vertretung der Frauen in der Leitung von Unternehmen der Privatwirtschaft. Er
beschloss mit 107 zu 57 Stimmen, einer parlamentarischen Initiative Roth-Bernasconi
(sp, GE) für eine minimale Geschlechterquote von 30% für Verwaltungsräte
börsenkotierter Firmen keine Folge zu geben. 55

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
HANS HIRTER

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

Gegen den Willen einer rot-grünen Minderheit, welche argwöhnte, hier gehe es um ein
verkapptes Steuergeschenk an die Vermögenden, beschloss die sozialpolitische
Kommission des Nationalrates, einer parlamentarischen Initiative Nabholz (fdp, ZH)
Folge zu geben, welche beantragt, die steuerlich privilegierte Säule 3a sei auch für
Nichtberufstätige zu öffnen. Nabholz hatte dabei vor allem die Frauen im Visier, welche
zugunsten von Erziehungs- und Betreuungsarbeiten auf eine Erwerbstätigkeit
verzichten, aber auch Arbeitslose und Invalide. Eine analoge Empfehlung der
Rechtskommission des Ständerates wurde diskussionslos verabschiedet (96.3368). 56

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.09.1996
MARIANNE BENTELI

Mit 109 zu 60 Stimmen gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Nabholz
(fdp, ZH) Folge, welche eine Öffnung der Dritten Säule für bestimmte Kategorien
Nichterwerbstätiger verlangt. Konkret davon betroffen werden insbesondere
Hausfrauen sein, die ohne Entlöhnung Erziehungs- und Betreuungsaufgaben
wahrnehmen, sowie Arbeitslose und Invalide. Sie sollen inskünftig ebenfalls den
Steuerabzug für ihre in der individuellen Selbstvorsorge angelegten Mittel geltend
machen können. Eine linke Kommissionsminderheit monierte vergebens, hier handle es
sich in erster Linie um ein verkapptes Steuergeschenk an wohlhabende Kreise, da nur
sie über die dafür notwendigen zusätzlichen Mittel verfügten, währenddem Arbeitslose
und nichterwerbstätige Invalide nur in den seltensten Fällen ein Einkommen erzielten,
welches dieses Sparpotential erlaube. 57

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.03.1997
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI
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Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 58

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll
künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 59

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 60

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 61

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI
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Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 62

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 63

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 64

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI
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Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 65

En décembre 2013, le groupe vert'libéral, par l'intermédiaire de son oratrice Kathrin
Bertschy (pvl, BE) avait déposé une initiative parlementaire visant à garantir l'égalité
pour toutes les formes d'union. Le texte prévoit un ajout d'alinéa dans la constitution,
qui rendrait le mariage, le partenariat enregistré ainsi que le concubinat égaux devant la
loi. Le groupe vert'libéral estime que la constitution se doit d'avoir une position neutre
face à l'état civil des citoyens. Si ces différentes formes d'union engendrent des
différences de traitement en droit privé, comme par exemple en droit matrimonial,
successoral et contractuelle, les différences en matière de droit public, notamment au
niveau fiscal et des assurances sociales ne sont selon les verts libéraux plus
acceptables. La CAJ-CN a recommandé à 12 voix contre 9 de ne pas donner suite à
l'initiative. La chambre basse a suivi sa commission, en refusant l'initiative par 111 voix
contre 68 et 9 abstentions. Les raisons de ce refus concernent principalement la peur
de voir le mariage réduit à un simple rituel et affaibli en tant qu'institution ainsi que la
difficulté de définir juridiquement le concubinat. 66

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
SOPHIE GUIGNARD

En mars 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative de la
députée Quadranti (pbd, ZU), intitulée "Congé parental. Une solution globale pour
compléter le congé de maternité existant". Elle y demandait un congé supplémentaire
de 14 semaines, dont les modalités seraient encore à définir. Le père pourrait par
exemple prendre un congé de 100% sur ces 14 semaines, en un bloc, ou en plusieurs
fois. Le congé parental total atteindrait alors 28 semaines. Première à se prononcer, la
Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-CN)
a requis la non entrée en matière sur l'initiative. Selon 15 députés contre 7 (et une
abstention), le fardeau financier serait trop lourd pour le système social helvétique. De
plus, l'égalité des sexes visée par cette initiative ne serait pas atteinte. La commission
estime même que cela risquerait de porter préjudice à tous les jeunes travailleurs, que
les employeurs rechigneraient à engager, de peur de devoir financer un congé parental.
Le conseil national a suivi l'avis de la commission, par 112 voix contre 71 avec 5
abstentions. Les partis de gauche, les vert'libéraux ainsi que l'entier du parti bourgeois
démocratique étaient en faveur de ce congé paternité, ainsi que quatre députés PDC. 67

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

En juin 2017, le Conseil national a refusé d'entrer en matière sur une initiative
parlementaire de la députée Masshardt, visant le droit à une réduction du taux
d'occupation suite à une naissance. Cette disposition existe déjà pour les employés de
la Confédération, qui après la naissance ou l'adoption de leur enfant, peuvent diminuer
leur temps de travail jusqu'à 20%. L'initiative Masshardt souhaite étendre cette
modalité à l'ensemble des acteurs économiques, avec une possibilité de dérogation
pour les petites entreprises. L'un des buts de la proposition de la socialiste est
d'augmenter la parité entre hommes et femmes au niveau de la conciliation entre vie
familiale et professionnelle. A la commission des affaires juridiques, le vote avait été
plutôt serré: la majorité opposée à l'initiative était composée de douze personnes,
alors que leurs adversaires étaient onze et qu'une personne s'est abstenue. Le Conseil
national, dans son ensemble, s'est montré plus tranché, puisque l'entrée en matière a
été refusée par 110 voix contre 67, avec 3 abstentions. 68

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Seine Zustimmung zu einem der Hauptpunkte des geplanten Gleichstellungsgesetzes
nahm der Nationalrat bereits vorweg indem er einer parlamentarischen Initiative
Nabholz (fdp, ZH) praktisch diskussionslos Folge gab, welche eine Revision des
Obligationenrechts im Sinn der Beweislastumkehr verlangte. 69

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.03.1991
MARIANNE BENTELI

Auch das männerdominierte Parlament tut sich mit der Frage einer Quotenregelung
schwer. Da ihrer Ansicht nach Quotenregeln nicht das geeignete Instrument zur
Förderung der Gleichstellung der Frauen sind, empfahl die vorberatende Kommission
des Nationalrates zwei parlamentarische Initiativen der Grünen Leutenegger Oberholzer
(BL) und der SP-Fraktion, welche Quoten für Parlament, Bundesbehörden und
Expertengremien verlangt hatten, zur Ablehnung. Mit zwei Postulaten regte die
Kommission aber einen Bericht zur Quotenregelung und eine bessere Vertretung der
Frauen in ausserparlamentarischen Kommissionen an. Ebenfalls nichts wissen wollte
eine andere Kommission, welcher die parlamentarische Initiative der Grünen Fraktion
auf Abschaffung des Ständerates zur Vorberatung zugeteilt worden war, von der
parlamentarischen Initiative ihrer Kommissionsminderheit, welche Quoten im Ständerat
anstrebte. Die Kommission argumentierte, eine derartige Quotenregelung würde nicht
nur das aktive und passive Wahlrecht, sondern auch die Souveränität der Kantone
gravierend einschränken. 70

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.1991
MARIANNE BENTELI

In der Januarsession lehnte der Nationalrat mit deutlichem Mehr drei parlamentarische
Initiativen ab, welche eine angemessenere Vertretung der Frauen in den
eidgenössischen Gremien anstrebten, nämlich die Initiative einer
Kommissionsminderheit für Männerquoten im Ständerat (Pa. Iv. 91.400), jene von
Leutenegger Oberholzer (gb, BL) für Frauenquoten bei den Bundesbehörden (Pa. Iv.
90.241) sowie jene der SP-Fraktion für mehr Frauen im Parlament (Pa. Iv. 90.242). Auf
Antrag der Nationalräte Steffen (sd, ZH) und Moser (ap, AG) wurden ebenfalls zwei
Postulate der vorberatenden Kommission zurückgewiesen, welche den Bundesrat
beauftragen wollten, Frauenquoten bzw. geschlechtsspezifische Quotenregeln für
Bundesbehörden zu prüfen. 71

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.01.1992
MARIANNE BENTELI

Eine parlamentarische Initiative Bär (gp, BE), welche verlangte, beiden Geschlechtern
sei eine angemessene Vertretung im Bundesrat zu garantieren, wurde mit 93:53
Stimmen recht deutlich abgelehnt. Frau Bär erachtete ihren Vorschlag als die
"Zauberformel der Zukunft" und verwies auf die Akzeptanz anderer "Quoten", wie etwa
partei-, sprach- oder regionalpolitische. Mit dieser Argumentation erhielt sie aber nur
gerade die Unterstützung ihrer eigenen Partei sowie jene der SP- und der LdU/EVP-
Fraktion. Die Mehrheit des Rates stellte sich hinter die Erwägungen ihrer
staatspolitischen Kommission, welche den Vorschlag der Berner Grünen als eine
weitreichende Beeinträchtigung des aktiven und passiven Wahlrechts erachtete. Sie
befand, gerade angesichts der von Bär ins Feld geführten Vorgaben bei
Bundesratswahlen sollte die Bundesversammlung ihre Wahlfreiheit nicht noch
zusätzlich einschränken. 72

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
MARIANNE BENTELI

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrätin Teuscher (gp, BE) für
börsenkotierte Gesellschaften die Verpflichtung, mindestens 40% ihrer
Geschäftleitungsposten und Verwaltungsratsmandate mit Frauen zu besetzen und
jährlich in einem Anhang zur Bilanz die Massnahmen zur Umsetzung der tatsächlichen
Gleichstellung von Frau und Mann zu dokumentieren. Als Begründung verwies sie auf
die eklatante Untervertretung der Frauen im obersten Kader der grossen Schweizer
Firmen sowie auf ähnliche gesetzliche Bestrebungen in Schweden und Norwegen. Die
bürgerliche Ratsmehrheit hielt ihr entgegen, Quoten seien kein taugliches Mittel zum
Erreichen der tatsächlichen Gleichstellung; gefragt seien vielmehr Qualitäten wie
Berufserfahrung und gute Branchenkenntnisse; zudem sei ein derartiger Eingriff in die
Belange der Privatwirtschaft nicht statthaft. Der Initiative wurde mit 92 zu 63 Stimmen
keine Folge gegeben. 73

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI
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Auf Antrag seiner SPK beschloss der Nationalrat mit 84 zu 74 Stimmen, der
parlamentarischen Initiative der SP-Fraktion für eine neue Verfassungsbestimmung,
welche jedem Geschlecht mindestens drei Sitze im Bundesrat zusichert, keine Folge zu
geben. Die SPK begründete ihren Ablehnungsantrag vor allem damit, dass eine solche
Vorschrift die Auswahlmöglichkeiten zu stark einschränken würde. Dies sei umso mehr
der Fall, als auf die bestehenden und von der Kommissionsmehrheit als wichtiger
erachteten Verfassungsvorgaben über die sprachliche und regionale Ausgewogenheit
nicht verzichtet werden soll. 74

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH

2004 hatte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL) eine parlamentarische Initiative
eingereicht, welche die börsenkotierten Unternehmen mit einer Gesetzesänderung
verpflichten wollte, einen periodischen Gender-Report über den Stand der Umsetzung
des verfassungsmässigen Gleichstellungsauftrages in ihrer Unternehmung zu erstellen.
Der Bericht sollte insbesondere zu den Fragen Lohngleichheit, Anteil von Frauen und
Männern im Kader und Stand der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stellung nehmen.
Auf Antrag der Kommission wurde der Vorstoss mit 99 Stimmen zu 68 abgelehnt. Die
Mehrheit war zwar durchaus der Meinung, dass in Sachen Gleichstellung in den letzten
Jahren keine grossen Fortschritte verzeichnet werden konnten und es somit wichtig
sei, dass die Frage der Gleichstellung der Geschlechter ein politisches Thema bleibt. Sie
bezweifelte jedoch, dass der in der Initiative geforderte Unternehmensbericht das
richtige Instrument dazu sei, um damit durchschlagende Erfolge zu erzielten. Die
börsenkotierten Unternehmen stelle für das Ziel des Gender-Reports nicht die richtige
Zielgruppe dar, da sie mehrheitlich grosse, fortschrittlichen Unternehmen und im
Bereich Gleichstellung wahrscheinlich schon am aktivsten seien. Andere
Unternehmungen, die für die Erreichung der Gleichstellung nicht viel tun, würden von
der Initiative nicht erfasst. 75

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) hatte 2006 eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche analog zu den Arbeitsinspektoraten die Einführung eines
Lohninspektorats verlangte, um den verfassungsmässig verankerten Anspruch des
Rechts auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit durchzusetzen. Die Mehrheit der
Kommission machte geltend, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien
nicht einfach nur eine Frage der Geschlechter, sondern ebenso sehr der Ausbildung
und der Berufserfahrung. Die Initiative wurde mit 109 zu 63 Stimmen klar abgelehnt. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

Im Februar schickte die Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats einen
Vorentwurf zur Einführung eines neuen, spezifischen Straftatbestandes der
Verstümmelung weiblicher Genitalien in die Vernehmlassung und setzte damit eine
parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) um. Mit den geplanten
Bestimmungen sollen die mit dem geltenden, nicht für alle Formen von
Genitalverstümmelung einheitlichen Recht verbundenen Abgrenzungs- und
Beweisschwierigkeiten überwunden werden. Ausserdem könnte eine im Ausland
begangene Verstümmelung weiblicher Genitalien in der Schweiz auch dann gerichtlich
verfolgt werden, wenn sie am Tatort nicht strafbar ist. 77

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.02.2009
ANDREA MOSIMANN

Keine Folge gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Roth-Bernasconi(sp,
GE), mit der eine Frauenquote von 30% in den Verwaltungsräten von den an der
Schweizer Börse kotierten Gesellschaften und von Gesellschaften mit
Bundesbeteiligung verlangt wurde. 78

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2009
ANDREA MOSIMANN

In der Wintersession befasste sich die grosse Kammer mit einer Vorlage zum Verbot
von Genitalverstümmelung. Die von ihrer Kommission für Rechtsfragen
vorgeschlagenen Änderungen gehen auf eine parlamentarische Initiative Roth-
Bernasconi (sp, GE) zurück und wurden auch vom Bundesrat unterstützt. Der Rat
stimmte dem Kommissionsentwurf zu, der die Genitalverstümmelung als eigenständigen
Straftatbestand im Strafgesetzbuch verankern möchte. Zudem soll eine im Ausland
begangene Verstümmelung in der Schweiz auch dann bestraft werden können, wenn sie
am Tatort nicht strafbar ist. Eine Minderheit sprach sich dafür aus, die Verstümmelung
unter schwerer Körperverletzung zu erfassen und keinen separaten Tatbestand zu
schaffen. Luzi Stamm (svp, AG) warb für diese Lösung, weil damit gewährleistet werden

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2010
ANDREA MOSIMANN
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könne, dass Verstümmelungen als eine Variante schwerer Körperverletzung auch
entsprechend streng geahndet würden. Anita Thanei (sp, ZH) hielt dem im Namen der
Mehrheit entgegen, dass durch einen separaten Artikel sämtliche Formen der
Genitalverstümmelung – also auch leichtere Fälle – eingeschlossen würden. Ungelöst ist
allerdings das Problem, dass mit der Formulierung des Gesetzes auch das Anbringen
von Tatoos und Piercings sowie Schönheitsoperationen im Intimbereich verboten
werden. Die Rechtskommission möchte die Gerichte darüber entscheiden lassen, ob es
sich im Einzelfall um ein freiwilliges Piercen handelt oder nicht. Kommissionssprecherin
Anita Thanei(sp, ZH) sagte, man vertraue darauf, dass die Strafverfolgungsbehörden und
die Gerichte Vernunft walten liessen und es nie zu einem Verfahren wegen einer
kosmetischen Operation kommen werde. 79

Die parlamentarische Initiative Roth-Bernasconi (sp, GE) zum Verbot von sexuellen
Verstümmelungen stand im Juni im Ständerat zur Debatte. Die Vorlage fordert die
Ausarbeitung einer eigenständigen Strafnorm, so dass eine effektiv erfolgte
Genitalverstümmelung oder die Aufforderung dazu strafbar wird. Der auszuarbeitende
Artikel des Strafgesetzbuches soll auch für Taten im Ausland gelten, falls diese in der
Schweiz niedergelassene Personen betreffen. Bei den Beratungen im Nationalrat Ende
2010 sprach sich eine Mehrheit für die Vorlage aus, mit welcher auch leichtere Fälle
sexueller Verstümmelung geahndet werden könnten. Obwohl sich der Nationalrat
darüber im Klaren war, liess man das Problem ungelöst, dass auch
Schönheitsoperationen sowie Piercings und Tätowierungen im Intimbereich in den
Bereich dieses Straftatbestandes fallen könnten. Die Mehrheit der grossen Kammer war
der Meinung, dass die Gerichte imstande seien, im Einzelfall darüber zu entscheiden,
ob diese Operationen respektive kosmetischen Massnahmen aus freiem Ermessen
erfolgt seien oder nicht. Die kleine Kammer beschloss ohne Gegenantrag, auf die
Vorlage einzutreten. Sie nahm einige kleinere Änderungen am Text des
Gesetzesentwurfs vor, die Initiative war im Ständerat inhaltlich aber unumstritten und
wurde einstimmig angenommen. Der Nationalrat schloss sich bei der
Differenzenbereinigung im Herbst den Änderungen des Ständerates an. Bei der
Schlussabstimmung herrschte im Parlament Einigkeit und der Gesetzesentwurf wurde
im Nationalrat mit 195 zu 1 Stimme, im Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen angenommen. 80

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement eröffnete das
Vernehmlassungsverfahren zur Ratifikation des Übereinkommens Nr. 183 über den
Mutterschutz der ILO. Der Entwurf ging auf eine parlamentarische Initiative Maury
Pasquier (sp, GE) zurück, welche vom Parlament forderte, der Landesregierung die
Ermächtigung zur Ratifikation ebendiesen Übereinkommens zu erteilen. Während im
Schweizer Recht bereits fast alle Bestimmungen verankert sind, würde die Ratifikation
eine explizite Entlöhnung der Stillpausen von Arbeitnehmerinnen bringen. 81

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

L’initiative parlementaire Maury-Pasquier (ps, GE) demandant la ratification de la
Convention no 183 de l’Organisation Internationale du Travail sur la protection de la
maternité a été traitée par les chambres fédérales au mois de décembre. La ratification
de la Convention modifierait la législation suisse uniquement sur un point, la
rémunération des pauses d’allaitement pour les mères. Exprimant leurs craintes
concernant une tendance vers l’allongement de la durée de l’allaitement et donc
l’impact financier de la convention, les membres de l’UDC, rejoints par quelques voix
PLR et PDC, se sont opposés sans succès à la ratification. 82

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
EMILIA PASQUIER

Lors de la session d'automne 2015, le Conseil national a enterré l'initiative
parlementaire du député Sommaruga (ps, GE). Cette dernière visait à donner des
moyens au ministère public de lutter contre l'exploitation financière des travailleurs
et travailleuses du sexe, dont les conditions de travail précaires les exposent
fréquemment à des abus. Après que la CAJ-CN a décidé de donner suite à l'initiative, à
l'inverse de sa commission soeur, le Conseil national a refusé l'entrée en matière, à 123
voix contre 46 et 14 abstentions. L'exploitation financière que le député Sommaruga
évoque dans son initiative parlementaire concerne surtout les loyers prélevés
abusivement à celles et ceux qui pratiquent la prostitution. Comme ces personnes se
trouvent souvent dans une situation légale et financière précaire, peu osent porter
plainte. Or, la mise en œuvre de l'initiative du socialiste, qui vise des dispositions

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.09.2015
SOPHIE GUIGNARD

01.01.90 - 01.01.20 22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



pénales pour que le ministère public agisse d'office pour punir le proxénétisme passif
risque de pousser encore plus les personnes concernées dans la clandestinité. Les
dispositions du code pénal actuelles punissant l'usure seraient applicables aux loyers
abusifs exigés des prostituées ou prostitués, et donc suffisantes. La commission et le
Conseil national ne nient cependant pas la nécessité d'agir face à ces problématiques
d'exploitation des travailleurs et travailleuses du sexe, mais pensent qu'un angle
d'attaque global serait plus judicieux. 83

En septembre 2019, le Conseil national a examiné une initiative parlementaire lancée
par le groupe des Vert-e-s en 2011. Celui-ci demandait la création d'une commission
indépendante chargée de réaliser l'égalité salariale. La CER-CN a proposé en mai 2019
de ne pas donner suite à l'initiative, par 17 voix contre 7 et 1 abstention. Selon la
majorité de la commission, la dernière révision de la loi sur l'égalité, qui prévoit un
contrôle des entreprises de plus de 100 employé-e-s est suffisante. La minorité estime
qu'une commission permettrait un contrôle plus large, ainsi qu'un mécanisme de
sanctions, qui n'est pas prévu par la nouvelle mouture de la loi. 
Les lignes d'opposition étaient similaires lors du débat en chambre. L'historique de
l'initiative a été rappelé: déposée en 2011 sous l'ancienne législation parlementaire, qui
ne prévoyait pas de délai de traitement, elle avait été acceptée par la CER-CN par 12
voix contre 10 et 2 abstentions. Son traitement avait été suspendu en raison des travaux
parlementaires sur la loi fédérale sur l'égalité (LEg), dont la nouvelle mouture avait été
mise sous toit le 14 décembre 2018. Selon plusieurs parlementaires, cette révision rend
l'initiative caduque, elle avait été refusée également par la CER-CE, par 8 voix contre 3.
Au final, 52 voix rose-vertes, et 2 PDC se sont prononcées en faveur de l'initiative,
contre 130 refus et 2 abstentions dans le camp PLR. L'objet est donc désormais
liquidé. 84

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.09.2019
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Im Jahr 2006 gaben die Kommissionen für Wirtschaft, Bildung und Kultur beider Räte
fünf parlamentarischen Initiativen von Nationalrätinnen unterschiedlichster politischer
Couleur Folge. Diese wollten in der Bundesverfassung verankern, dass die Kantone und
Gemeinden für ein bedarfsgerechtes ausserfamiliäres Kinderbetreuungsangebot bis
zum Ende der obligatorischen Schulzeit zu sorgen haben, wobei sie der Bund
unterstützen könnte. Während die Initiativen der Nationalrätinnen Christine Egerszegi-
Obrist (fdp, AG; Pa.Iv. 05.429), Ruth Genner (gp, ZH; Pa.Iv. 05.430), Jacqueline Fehr (sp,
ZH; Pa.Iv. 05.431) und Ursula Haller (svp, BE; Pa.Iv. 05.440) auch ein vorschulisches
Betreuungsangebot im Auge hatten, beschränkte sich die parlamentarische Initiative
von Kathy Riklin (cvp, ZH; Pa.Iv. 05.432) auf die schulergänzende Betreuung. 
Den Beschluss auf Folgegeben der sogenannten Tagesschul-Initiativen fasste die WBK-
NR mit 20 zu 5 Stimmen, die WBK-SR gar einstimmig. In ihrer Medienmitteilung betonte
die WBK-NR: «Es ist auch nicht mangelnde Eigenverantwortung, welche solche
Einrichtungen notwendig macht, sondern die Einsicht, dass diese Investitionen
volkswirtschaftlich interessant und gesellschaftspolitisch notwendig sind.» 85

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.06.2006
MARLÈNE GERBER

Zwei Jahre nachdem die beiden Kommissionen für Wissenschaft, Bildung und Kultur
den fünf Tagesschul-Initiativen noch enthusiastisch Folge gegeben hatten, beantragte
die WBK-NR im August 2008 mit 14 zu 5 Stimmen (1 Enthaltung) deren Abschreibung.
Mit Inkrafttreten des unterdessen verabschiedeten HarmoS-Konkordats seien die Ziele
der parlamentarischen Initiativen erreicht worden. Eine Umsetzung des Anliegens in
Form einer Verfassungsänderung – wie von den Initiativen verlangt – würde durch die
dadurch notwendig werdende Volksabstimmung gefährdet, so die Kommission in ihrer
Medienmitteilung. Eine Minderheit der zuständigen Subkommission bemängelte
hingegen, dass der vorschulische Bereich mit dieser Lösung ausgeklammert bleibe.
Diesbezüglich bekräftigte die Kommission ihren Willen durch den Hinweis, dass sie die
SODK dazu anregen möchte, eine entsprechende interkantonale Regelung für den
Vorschulbereich zu prüfen. Zusätzlich lancierte die WBK-NR eine Motion zur
Verlängerung der Anschubfinanzierung für die Förderung familienexterner
Betreuungsplätze (Mo. 08.3449). In der Frühjahrssession 2009 kam der Nationalrat dem

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2009
MARLÈNE GERBER
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Antrag seiner Kommission nach und schrieb die fünf parlamentarischen Initiativen ab. 86
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3) AB NR, 1992, S. 151 ff.; AB NR, 1992, S. 158 ff.; AB NR, 1992, S. 160 ff.
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